
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/9/9 2Ob413/53,
4Ob75/65, 2Ob70/19m

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1953

Norm

ABGB §1440 G

Rechtssatz

Der Kompensationsausschluß gemäß § 1440 ABGB gilt selbst dann, wenn sich der Anspruch auf Herausgabe

bestimmter Sachen infolge schuldbarer Nichterfüllung oder verschuldeter Unmöglichkeit der Leistung in eine

Schadenersatzforderung auf Geld verwandelt. Es kann daher solchen Ansprüchen gegenüber eine selbst gleichartige

Gegenforderung nicht aufgerechnet werden.
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